
Privathaftpflicht Versicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten             
 
Unternehmen: VAV Versicherungs-Aktiengesellschaft   
Produkt: Haftpflicht 

 
ACHTUNG: Hier finden Sie nur die wichtigsten Informationen zu Ihrer Versicherung. Die vollständigen 

vorvertraglichen und vertraglichen Informationen finden Sie  
• im Versicherungsantrag,  
• in der Versicherungspolizze und  
• in den Versicherungsbedingungen. 
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Um welche Versicherung handelt es sich: Privathaftpflichtversicherung 

Was ist versichert? 

 

Versichert im Rahmen der 

Pauschalversicherungssumme sind: 

 Schadenersatzverpflichtungen wegen eines 
Personenschadens, eines Sachschadens 
oder eines Vermögensschadens, die auf 
einen versicherten Personen- oder 
Sachschaden zurückzuführen sind 
 

 Schadenersatzverpflichtungen aus der 
Beschädigung von gemieteten 
Räumlichkeiten sowie des darin 
befindlichen Inventars, wenn das 
Mietverhältnis eine Höchstdauer von einem 
Monat aufweist 

 
 Schadenersatzverpflichtungen aus der 

Beschädigung von Sachen infolge ihrer 
Benützung, Beförderung oder sonstigen 
Tätigkeiten, wenn die Sachen nicht vom 
Versicherungsnehmer oder den 
mitversicherten Personen entliehen, 
geleast, gemietet, gepachtet oder in 
Verwahrung genommen wurden oder einer 
Bearbeitung (insbesondere Reparatur oder 
Wartung) unterzogen wurden. 

 

Die VAV Versicherungs-AG ersetzt: 

 Kosten der Feststellung und Abwehr einer 
von einem Dritten behaupteten 
Schadenersatzverpflichtung 
 

 Die Gefahr der Verunreinigung von 
Erdreich und Gewässern durch Lagerung 
von Mineralölprodukten in Kleingebinden 
bis        EUR 75.000,00, sofern diese zur 
privaten Verwendung erfolgt 

 

Was ist nicht versichert? 

 
Für folgende Schadenersatzverpflichtungen wird keine 
Leistung erbracht: 
 
  

x Schadenersatzverpflichtungen aus 
Schäden, die in unmittelbarem oder 
mittelbarem Zusammenhang mit 
Auswirkungen der Atomenergie stehen 
 

x Schadenersatzverpflichtungen der 
Personen, die den Schaden, für den sie von 
einem Dritten verantwortlich gemacht 
werden, rechtswidrig und vorsätzlich 
herbeigeführt haben  

 
x Schäden, die dem Versicherungsnehmer 

selbst oder seinen Angehörigen (dem in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden 
Ehegatten oder Lebensgefährten, 
minderjährigen Kindern des 
Versicherungsnehmers und seines 
mitversicherten Ehegatten oder 
Lebensgefährten) zugefügt werden 

  

 

 

 

Gibt es Deckungsbeschränkungen? 

 bei zu niedriger Versicherungssumme 

 bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger 
Schadenherbeiführung 

 bei Sachschäden durch Umweltstörung aus 
der Lagerung von Mineralölprodukten 
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Wo bin ich versichert? 

 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die ganze Erde 

 

Welche Verpflichtungen habe ich? 

- Die VAV Versicherungs-AG muss vollständig und ehrlich über das versicherte Risiko informiert werden 
– vor Vertragsabschluss und während der Vertragslaufzeit. 

- Das versicherte Risiko darf nach Vertragsabschluss nicht erheblich vergrößert oder erweitert werden. 
Eine dennoch eingetretene Gefahrerhöhung ist dem Versicherer zu melden. 

- Jeder Schaden muss klein gehalten und der VAV Versicherungs-AG so schnell wie möglich gemeldet 
werden. Die Schäden sind auch der Sicherheitsbehörde zu melden. 

- An der Feststellung des Schadens und seiner Folgen ist mitzuwirken. Insbesondere sind Auskünfte zu 
erteilen und Originalbelege zu überlassen. 
 

Wann und wie zahle ich? 

Wann: Sie zahlen Ihre Prämie fristgerecht im Voraus – wie im Vertrag vereinbart: jährlich, halbjährlich, 

vierteljährlich oder monatlich. 

Wie: z.B. mit Zahlschein, Einzugsermächtigung oder Online – wie vereinbart 

 

Wann beginnt und endet die Deckung? 

Beginn: Wie im Versicherungsvertrag vereinbart – allerdings nur, wenn Sie Ihre erste Prämie rechtzeitig zahlen.  

Ende: 

 Vertragsdauer weniger als 1 Jahr: Der Versicherungsschutz endet zum vereinbarten Zeitpunkt – ohne 
Kündigung. 

 Vertragsdauer länger als 1 Jahr: der Versicherungsschutz endet nach Vertragsablauf nur, wenn Sie 
kündigen oder die VAV Versicherungs-AG den Vertrag kündigt. 
 

 

Wie kann ich den Vertrag kündigen? 

 Sie können den Vertrag zum Ende des 3. Versicherungsjahres kündigen. Ab diesem Zeitpunkt können 
Sie den Vertrag jährlich kündigen – mit einer Kündigungsfrist von 1 Monat. 

 Bei 1-Jahresverträgen beträgt die Kündigungsfrist 1 Monat – der Vertrag kann nach Ablauf eines 
Jahres täglich gekündigt werden. 

Darüber hinaus kann der Vertrag aus weiteren Gründen, z.B. im Schadenfall vorzeitig gekündigt werden. 

 

 

 

 

  


